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und Land.

Die neueſten Londoner Konferenz -Protokolle.
Die ungemeine europäiſche Wichtigkeit der neueſten Beſchluſſe

der Londoner Konferenz der Bevollmächtigten der funf großen Maächte,
gefaßt zur friedlichen Ausgleichung einer ſchon ins neunte Jahr
dauernden den Weltfrieden gefährdenden, Mißhelligkeit zwiſchen
zwei Nachbarlandern, veranlaßt uns, dieſe Aktenſtuücke, welche zu
erſt durch das Amſterdamer Handelsblatt vom 31. Januar ver
öffentlicht wurden und deren weſentlichen Jnhalt wir bereits ge-
ſtern mittheilten, ausführlich nach der von der Kölner Zeitung vom
2. Februar gegebenen Ueberſetzung nachſtehend folgen zu laſſen:

Protokoll der Konferenz, gehalten auf dem
Foreign-Office, am 6. Dec. 1838.

Die als Konferenz vereinigten Bevollmachtigten Oeſterreichs,
Frankreichs, Großbritanniens, Preußens und Rußlands haben Akt
genommen von der beigefügten, am 28. Nov. letzthin den Bevoll
maächtigten Frankreichs Großbritanniens und Rußlands durch die
als Bevollmachtigte des deutſchen Bundes handelnden Bevollmach
tigten Oeſterreichs und Preußens uberreichten Note. (Anhang A.)
Nachdem die Bevollmachtigten der funf Höfe den Stand der ver
traulichen Unterhandlungen in Erwägung gezogen haben mit wel
chen ſie ſich nach Anleitung der am 14. Marz d. J. der Konfe
renz durch den Bevollmachtigten Sr. Maj. des Königs der Nie
derlande gemachten Eröffnungen, um zu einem guten Verſtand
niſſe hinſichtlich einer ſolchen Endlöſung der Angelegenheiten zwi-
ſchen Holland und Belgien, die durch beide Parteien angenom-
men werden kann, zu gelangen, beſchaftiget haben wurde vorge-
ſchlagen: den Regierungen der Niederlande und Belgiens die bei
gefugten, im Laufe der Unterhandlungen feſtgeſtellten Artikel (An
hang B.) mitzutheilen, als rechtmäßige und billige Bedingungen
enthaltend und deren Annahme durch die beſagten Regierungen
bald möglichſt zu bewerkſtelligen für die Befeſtigung der allgemei
nen Ruhe von hochſter Wichtigkeit iſt. Die gleichfalls hier bei-
gefugten Entwurfe (Anhang C. und D.) der beiden Noten, be-
ſtimmt zum vorbeſagten Zwecke den Bevollmachtigten der Nieder
lande und Belgiens nebſt den beigefügten Entwurfen (Anhang E,
F und G.,) der zwiſchen den funf Maächten und Holland, zwiſchen
Holland und Belgien und zwiſchen den funf Maächten und Bel
gien zu ſchließenden Vertragen uberreicht zu werden, erhielten die
Zuſtimmung der Bevollmächtigten Oeſterreichs, Großbritanniens,
Preußens und Rußlands, wahrend der Bevollmachtigte Frankreichs
erkläirte, er ſei nicht ermachtiget, den Ausdrücken und dem Geiſte

des gegenwaärtigen Protokolls und der beiden Noten C und D ſeine
Zuſtimmung zu geben, weßhalb er dieſe Stücke ad referendum
nehme. Jn Folge dieſer Erklärung haben die Bevollmächtigten
der vier andern Hofe den Bevollmachtigten Frankreichs aufgefor-
dert, dieſes Protokoll nebſt den Anhangen zur Kenntniß ſeines
Hofes zu bringen, und haben ſie das Vertrauen ausgeſprochen,
das franzöſiſche Kabinet ſtets von dem Wunſche beſeelt, mit
ſeinen Verbundeten vereinigt zu bleiben und mit ihnen zur Auf
rechthaltung des allgemeinen Friedens und der deſſen Grundlage
bildenden Verträge mitzuwirken werde nicht anſtehen, einer
Feſtſtellung der Angelegenheiten beizutreten, die in derſelben Ab
ſicht entworfen iſt, und die ſie in Folge einer gerechten Wurdi
gung der Verhaltniſſe, die eine baldige Bewerkſtelligung der End-
löſung in der fraglichen Angelegenheit fordern, als einen Gegen
ſtand allgemeinen und dringenden Intereſſes betrachten. (Unterz.)
Senfft, Sebaſtiani, Palmerſton, Bülow, Pozzo di
Borgo.

Anhang A. zum Protokoll vom 6. December 1838.
Die Bevollmächtigten Oeſterreichs und Preußens an JJ. EE.

die Bevollmachtigten Großbritanniens, Frankreichs und Rußlands.
London, d. 28. Nov. 1838. Die unterzeichneten Bevoll

machtigten Oeſterreichs und Preußens, mit der Vollmacht beklei
det, und mit der Wahrnehmung der Intereſſen des deutſchen Bun
des bei den Unterhandlungen in Betreff der hollandiſch belgiſchen
Angelegenheit beauftragt, haben mit Leidweſen in den öffentlichen
Akten, die bei Eröffnung der geſetzgebenden Kammern zu Bruſſel
bekannt worden ſind, eine Sprache bemerkt, in welcher laut die
Abſicht kund gegeben wird, ſowohl die Zuruckgabe des Grundge-
biets, das in Folge des zweiten der am 14. Okt. 1831 durch die
Konferenz zu London feſtgeſtellten 24 Artikel bei dem Großher
zogthum Luxemburg verbleiben muß, als desjenigen Theils der
Provinz Limburg zu verweigern welcher in Folge des vierten dec
geſagten Artikel dem Könige der Niederlande entweder in ſeiner
Eigenſchaft als Großherzog von Luxemburg, oder um mit Holland
vereinigt zu werden verbleiben muß, ohne daß die belgiſche Ne
gierung gegen jene Akte ſowie gegen die durch einen feierlichen
Vertrag eingegangene Verbindlichkeit und die Rechte eines Dritten,
wogegen jene Akte ſtreben, Einſprache gethan hat. Die Unterzeich
neten können um ſo weniger abſtehen, in der Kundgebung dieſer
Geſinnungen einen Eingriff in die Rechte des deutſchen Bundes
zu ſehen, da ſolches durch eine Partei geſchieht, die nur yor



läufig in dem Beſitze des beſagten Grundzebietes geduldet wird,
und die alſo auf eigne Autorität dieſen faktiſchen Beſitz in
ein bleibendes Recht umandern will, was in dem vorliegen-
den Falle eine Ueberwältigung bezeichnet. Die Rechte des
deutſchen Bundes auf das Großherzogthum Luxemburg, gegrundet
auf die Vertrage von 1815, durch die Konferenz vom Beginne
der Unterhandlungen ab anerkannt und ausdrücklich gegen die bel
giſchen Anmaßungen durch die Protokolle 19 und 21 gehandhabt,
ſind was den Theil des Großherzogthums betrifft, der in Folge
des zweiten der 24 Artikel Belgien verbleiben ſoll, auf den im
Artikel 4 an deſſen Stelle geſetzten Theil der Provinz Lim
vurg ubertragen, ein Uebertrag, zu welchem der Bundestag
ſeine Zuſtimmung von den Territorialbeſtimmungen hinſichtlich
Luxemburgs abhängig gemacht hat, und womit zufrieden zu ſein
er in Folge der durch Beſchluß vom 15. Juni d. J. auf die Un
terzeichneten ubertragenen Ermächtigung erklartſhat. Hieraus folgt,
daß das durch die fuünf Maächte im Protokoll Nr. 19 anerkannte
Recht, gemaß welchem die übrigen Staaten ſolche Maßregeln
nehmen ſollen, die ſie für nöthig erachten möchten, um ihrer ge
ſetzlichen Gewalt Achtung zu verſchaffen, oder ſie in allen ihnen
zugehörenden Landern wiederherzuſtellen worauf in der damaligen
Proteſtation der belgiſchen Regierung Anſpruch gemacht wird,
und die außerhalb des neutral erklarten belgiſchen Grundgebiets
gelegen ſind und welches Recht ſpäter weder durch eine Hand
lung des Bundestags, noch durch die funf Hofe verkurzt worden
iſt jetzt anwendbar iſt ſowohl auf den dem König Großherzog
im zweiten der 24 Artikel zuerkannten Theil des Großherzogthums
Luxemburg, als auf den oben gemeldeten Theil der Provinz Lim
burg. Die Unterzeichneten, ohne ſich zu erlauben, im mindeſten
den Beſchluß des Bundestags vorzugreifen, uberlaſſen es dem
deutſchen Bunde, in Folge der juungſten Provokationen der Bel
gier von den Rechten Gebrauch zu machen, die ſie eben feſtgeſtellt
haben und welche die belgiſche Regierung kraft der gegen die
fünf Höfe in dem Vertrage vom 15. Nov. 1831 eingegangenen
Verbindlichkeiten zu ehren verpflichtet iſt. Die Unterzeichneten er
ſuchen die Herren Bevollmachtigten Großbritanniens, Frankreichs
und Rußlands, gemeinſchaftlich mit ihnen Akt von den eben er
wahnten Rechten nehmen zu wollen, gleichwie die Unterzeichneten
dies fur ſich ſelbſt in dem gegenwärtigen Aktenſtucke thun. (Un
erz.) Senfft, Buülow.t rn zum Protokoll vom 6. December 1838.

Art. 1 bis 8 (ſind gleichlautend mit den Artikeln 1 bis 8
des Vertrags der 24 Artikel vom 15. November 1831). Art. 9.
g. 1. Die in den Artikeln 108 bis einſchließlich 117 der allge
meinen Akte des Wiener Kongreſſes enthaltenen Beſtimmungen
in Betreff der freien Schifffahrt auf den ſchiffbaren Strömen und
Flüſſen ſollen angewendet werden auf die ſchiffbaren Ströme und Fluſ
ſe, welche das belgiſche und hollandiſche Gebiet von einander tren-
nen oder beide zugleich durchlaufen. 2. Was insbeſondere
die Fahrt auf der Schelde und ihren Muündungen betrifft, iſt
man ubereingekommen daß das Lootſen und Bakenweſen,
ſo wie auch die Erhaltung des Fahrwaſſers der Schelde ſtromab
warts von Antwerpen einer gemeinſchaftlichen Aufſicht unterworfen
werden ſoll, und daß dieſe gemeinſchaftliche Aufſicht durch zu die
ſem Ende von beiden Seiten ernannte Kommiſſare ausgeübt wer-
den ſoll maßige Lootſen Gebühren ſollen in gemeinſchaftlicher
Berathung feſtgeſtellt werden und dieſe Gebühren ſollen für die
Schiffe aller Nationen dieſelben ſein. Mittlerweile und in Er
wartung der Feſtſtellung dieſer Gebühren ſollen keine höhere Loot-
ſen Gebuhren erhoben werden koönnen, als die kraft des Tarifs
von 1829 fur die Mundungen der Maas fur aus hoher See
nach Helvoet und von Helvoet nach Rotterdam nach Verhaltniß der
Entfernung feſtgeſtellten. Jedem Schiffe, das ſich auf der Schelde
aus hoher See nach Belgien oder aus Belgien nach hoher See be-
gibt, ſoll die Wahl freiſtehen, den ihm gutduünkenden Lootſen zuehe Bu

wahlen. Es ſoll daher der Wahl der beiden Länder freiſtehen, langs
dem ganzen Laufe der Schelde und an ihrer Muündung die Lootſen
dienſte einzurichten, welche zur Stellung der Lootſen noöthig er
achtet werden ſollten. Alles dieſe Einrichtungen Betreffende ſoll durch
das in Uebereinſtimmung mit dem folgenden t. 6 feſtzuſtellende
Reglement beſtimmt werden. Der Dienſt dieſer Einrichtungen ſoll
unter der im Anfang dieſes Paragraphen gemeldeten gemeinſchaft
lichen Aufſicht ſtehen. Die beiden Regierungen verpflichten ſich,
das Fahrwaſſer der Schelde und ihrer Mundungen zu erhalten und
dort jede fur ihren Antheil an dem Strome die nöthigen Baken
und Fahrzeuge aufzuſtellen und zu unterhalten. 3. Durch
die Regierung der Niederlande ſoll von der Schifffahrt der Schelde
und ihrer Mundungen eine einzige Gebuhr von 1 Fl. 50 Ets.
per Tonne erhoben werden, naämlich 1 Fl. 12 von den aus ho
her See kommenden und die Weſtſchelde aufwaärts fahrenden Schif
fen, um ſich durch die Schelde oder den Kanal von Terneuze nach
Belgien zu begeben, und 38 ECts. pr. Tonne von den aus Bel
gien kommenden Schiffen, die durch die Schelde oder durch den
Kanal von Terneuze die Weſtſchelde abwarts fahren um ſich in
hohe See zu begeben. Und damit die genannten Schiffe keinerlei
Unterſuchung, Verzögerung oder Hinderung auf den hollandiſchen
Rheden unterworfen werden koönnen, es ſei bei ihrer Fahrt die
Schelde hinauf aus hoher See, es ſei bei der Fahrt die Schelde
hinab, um ſich in hohe See zu begeben, iſt man ubereingekom
men, daß die Erhebung der gemeldeten Gebuuühr durch die nieder
landiſchen Agenten zu Antwerpen und Terneuze geſchehen ſoll.
Eben ſo ſollen Schiffe, die aus hoher See kommen, um ſich
durch die Weſtſchelde nach Antwerpen zu begeben, und die hin
ſichtlich der Geſundheit von verdachtigen Platzen kommen, die Be
fugniß haben, ohne Hinderniß oder Verzögerung durch einen
Geſundheits Aufſeher begleitet, ihren Weg zu verfolgen und ſich
darauf nach dem Orte ihrer Beſtimmung zu begeben. Die von
Antwerpen nach Terneuze und umgekehrt ſegelnden oder auf dem
Strome ſelbſt ihre Kuſtenfahrt oder Fiſcherei (ſo wie die Aus
uübung der letztern in Folge des ſpatern g. 6 feſtgeſtellt werden
ſoll) betreibenden Schiffe ſollen keinerlei Gebuhren unterworfen
ſein. 9. 4. Da der Oſtſchelde genannte Arm der Schelde bet
dem gegenwaärtigen Zuſtande der örtlichen Verhaltniſſe nicht zus
Schifffahrt aus hoher See nach Antwerpen und nach Terneuze
und umgekehrt dient, ſondern fur die Schifffahrt zwiſchen Ant
werpen und dem Rheine benutzt wird, ſo ſoll derſelbe in ſeinem
ganzen Laufe nicht mit hoöhern Gebuhren oder Abgaben belaſtet
werden können als denjenigen welche kraft der Tarife von Mainz
vom 31. Maärz 1831 fur die Schifffahrt von Gorcum nach hoher
See im Verhältniß der Entfernung erhoben werden. 5.
Man iſt gleichfalls uöbereingekommen daß die Fahrt auf den Bin-
nenwaſſern zwiſchen der Schelde und dem Rhein, um von Ank-
werpen nach dem Rheine und umgekehrt zu kommen wechſelſeitig
frei bleiben, und nur mäßigen Zöllen unterworfen ſein ſoll, dis
fur den Handel der beiden Länder gleich ſein ſollen. S. 6. Von
beiden Seiten ſollen ſich vr Ablauf eines Monats zu Antwerpen
Kommiſſare verſammeln um ſowohl den definitiven und perma-
nenten Betrag der Zölle feſtzuſtellen als ſich hinſichtlich eines
allgemeinen Reglements fur die Vollziehung der Beſtimmungen
des gegenwartigen Artikels zu verſtandigen und darin die Ausubung
des Rechtes zum Fiſchfange und zum Fiſchhandel in der ganzen
Ausdehnung der Schelde einzuſchließen, auf den Grund einer voll
kommenen Reciprocitat und Gleichheit zu Gunſten der Unterthanen
beider Lander. F. 7. Mittlerweile und bis daß das erwahnte
Reglement feſtgeſtellt iſt, ſoll die Fahrt auf der Maas und ihren
Muündungen frei bleiben fur den Handel beider Lander, die in
dieſer Hinſicht vorläufig die Tarife der am 31. Marz 1831 zu
Mainz fur die freie Fahrt auf dem Rheine unterzeichneten Kon
vention, ſo wie deren ubrige Beſtimmungen, in ſo fern ſie auf
den gemeldeten Strom angewendet werden konnen, annehmen wer-
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den. S. 8. Falls Nakturereigniſſe oder Kunſtwerke im Laufe der Zeit
die in dem vorletzten Artikel angedeuteten Waſſerwege unfahrbar ma-
chen ſollten, ſoll die Regierung der Niederlande der belgiſchen
Schifffahrt andere, gleich ſichere, gute und gemächliche Waſſer
wege zum Erſatze der unfahrbar gewordenen bezeichnen.

Art. 10 bis 12 (ſind gleichlautend mit den Art. 10 bis 12
des Vertrags vom 15. Nov. 1831.)

Art. 13. G. 1. Vom I. Januar 1839 ab ſoll Belgien in
Folge der Vertheilung der öffentlichen Schuld des Königreichs der
MNiederlande mit einer Summe von 5 Millionen niederl. Gulden
jährlicher Renten belaſtet bleiben, deren Kapitale von dem Debet
des großen Buches zu Amſterdam oder von dem Debet des all
gemeinen Schatzes des Königreichs der Niederlande auf das Debet
des großen Buches Belgiens uberſchrieben werden ſollen. d. 2.
Die ubertragenen Kapitale und die in Folge des vorſtehenden Pa-
ragraphen auf das Debet des belgiſchen großen Buches eingeſchrie-
benen Renten im Betrage der Geſammtſumme von 5 Mill. nie
derl. Gulden jahrlicher Rente ſollen als einen Theil der nationalen
belgiſchen Schuld ausmachend betrachtet werden und Belgien ver
pflichtet ſich, weder jetzt noch ſpäter einigen Unterſchied zwiſchen
dieſem Theile ſeiner und in ſeiner Vereinigung mit Holland ent
ſtandenen öffentlichen Schuld, und aller anderen bereits beſtehen
den oder noch zu kreirenden nationalen belgiſchen Schuld zu ma
chen. 3. Die Zahlung der eben genannten jahrlichen Rente
von 5 Mill. niederl. ſoll halbjährig in baarem Gelde, ohne irgend
einen Abzug entweder zu Bruſſel oder zu Antwerpen geſchehen.

4. Durch die Kreirung der genannten Summe von 5 Mill.
niederl. jährlicher Rente ſoll Belgien Holland gegenüber aller aus
Vertheilung der öffentlichen Schulden des Königreichs der Nieder-
lande hervorgehenden Verpflichtungen überhoben ſein. S. 5.
Beiderſeitig ernannte Kommiſſare ſollen in Zeit von 14 Tagen
in Utrecht zuſammen kommen um die Ueberſchreibung der Kapi-
talien und Renten, die wegen der Vertheilung der öffentlichen
Schulden des Königreichs der Niederlande im Betrage von 5 Mill.
Gulden jahrlicher Renten zu Laſten Belgiens kommen muſſen,
vorzunehmen. Sie ſollen gleichfalls die Auslieferung der Belgien
zugehörigen oder deſſen Regierung betreffenden Archive, Karten,
Plane und Dokumente beſorgen.

Art. 14 bis 19, wie Art. 15 bis 20 des Vertrags vom
15. Nov. 1831. Dem letztern wird folgender neue Paragraph
hinzugefugt: Man iſt ubereingekommen, daß die mineralen Er
zeugniſſe des Bodens unter den im Art. 20 des vorhin erwahnten
Vertrags vom 3. Mai 1815 begriffen ſein ſollen.

Art. 20 bis 22, wie Art. 21 bis 23 des Vertrags vom
15. Nov. 1831.

Art. 23. Es ſollen in derſelben Kraft und gleichem Werth
gehandhabt werden die in civilen und commerziellen Angelegen-
heiten ergangenen Erkenntniſſe, die Civilſtandsakten und die vor
Motarien oder andern öffentlichen Beamten unter der belgiſchen
Regierung in den Theilen Limburgs und des Großherzogthums
Luxemburg, in deren Beſitz Se. Maj. der König der Niederlande
und Großherzog von Luxemburg geſetzt werden ſoll, geſchehenen Akte.

Art. 24. Wie Art. 14 des Vertrags vom 15. Nov. 1831.
Anhang C. zum Protokoll vom G. December 1838.

Entwurf einer Note der Bevollmachtigten der funf Mächte an
den Bevollmachtigten Sr. Maj. des Königs der Niederlande.

Die unterzeichneten Bevollmächtigten Oeſterreichs, Frank
reichs, Großbritanniens Preußens und Rußlands haben am 14.
Maärz d. J. von dem Bevollmachtigten Sr. Maj. des Königs
der Niederlande an ſie gerichtete Mittheilung, durch welche er
wahnte Se. Majeſtät ſich bereit erklärt hat, die am 24. Okto
ber 1831 durch die Konferenz feſtgeſtellten 24 Artikel durch ihren
Bevollmachtigten unterzeichnen zu laſſen, in reifliche Ueberlegung
genommen. Sie haben gleichfalls ihre Aufmerkſamkeit gerichtet
auf die durch das Haager Kabinet kund gegebene Geſinnung, bei
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einigen beſondern Punkten eine mit den 24 Artikeln ubereinſtim
mende Löſung zu erleichtern und verpflichtet, gleichzeitig die
Veranderungen zu beachten, welche der Verlauf von ſieben Jah-
ren in den wechſelſeitigen Verhältniſſen veranlaßt hat, haben ſie
in einer vertraulich gepflogenen Unterhandlung ihre Sorgfalt dar
auf gelenkt, ſich untereinander wegen eines beiden Parteien an
nehmbaren Vorſchlages zu verſtändigen, um den hollandiſch bel
giſchen Zwiſt durch einen Traktat zu beenden. Zum Ende ihrer
Wirkſamkeit gekommen, ſind heute die Unterzeichneten im Stande,
das Reſultat derſelben Sr. Maj. dem Könige der Niederlande zur
Annahme vorzulegen, und ſie haben die Ehre, zu dem Zwecke
dem Hrn. Dedel, deſſen Bevollmächtigten bei der Konferenz, die
beigefugten Vertragsentwürfe einzuhaändigen: einen Vertrag zwi
ſchen den fuunf Machten und Sr. Maj. dem Koönig der Nieder
lande nebſt einem Anhange und einem Vertrag zwiſchen Sr. Maj.
dem König der Niederlande und Sr. Maj. dem König der Bel
gier indem ſie ihn bitten, dieſe Aktenſtucke nebſt der gegenwar-
tigen Note zur Kenntniß ſeiner Regierung zu bringen. Die Un
terzeichneten enthalten ſich, in die Auseinanderſetzung der Beweg-
grunde einzugehen welche ſie hinſichtlich einiger Beſtimmungen,
die von denen der 24 Artikel abweichen, geleitet haben dieſe
Beweggründe können ganz und gar nicht dem Scharfſinne des
Haager Kabinets entgehen, und die Unterzeichneten ſchmeicheln
ſich mit der Hoffnung der König der Niederlande werde in de
ren Erwaägung ſich veranlaßt finden, unverweilt ſeinen Bevoll
maächtigten zur Unterzeichnung des genannten Vertrages zu auto
riſiren, ſobald die belgiſche Regierung ihrerſeits dazu ihre Einwil-
ligung gegeben haben wird. Die Unterzeichneten haben die Ehre,
dem Bevollmächtigten Sr. Maj. des Königs der Niederlande bei-
folgende Abſchrift der Note mitzutheilen, welche ſie unter dem
ſelben Datum an den Bevollmaächtigten Sr. Maj. des Königs der
Belgier ſenden und in welcher Se. Exc. die Folgen einer Wei-
gerung von Seiten Belgiens angedeutet finden wird, fur den Fall
daß die Vorſchläge durch Holland angenommen werden. Wenn
dagegen das Haager Kabinet die genannten Vorſchlage verweigern
ſollte, während Belgien ſie annähme, ſo wurden die Hofe der
Unterzeichneten, obgleich bedauernd, daß ſie durch die von ihnen
angewandten Mittel der Verſoöhnung nicht zu einer definitiven
Ausgleichung gelangen konnten, nichts deſto weniger fortfahren,
in gemeinſamer Berathung fur die Handhabung des factiſchen
Friedens unter beiden Parteien zu ſorgen. Nachdem die Unter
zeichneten der ihnen von ihren Hofen geſtellten Aufgabe genugt,
haben ſie die Ehre, Sr. Exc. dem Hrn. Dedel die Ausdrucke

ihrer Hochachtung zu erneuern.

u h vom 6. December 1838.ntwurf einer Note an den Hrn. Be ichtidie Korth Bagen Hrn. Bevollmachtigten Sr. Maj.
Die unterzeichneten Bevollmachtigten Oeſterreichs, Frankreichs,

Großbritanniens, Preußens und Rußlands, die ſich ſeit einigen
Monaten in einer vertraulich gepflogenen Unterhandlung mit den
Mitteln beſchäftigt haben, durch eine definitive Löſung dem hollän
diſch belgiſchen Zwiſt ein Ende zu machen, haben die verſchiedenen
von Seiten Belgiens gegen die ſtrenge Anwendung der Verfügungen
des Vertrages vom 15. Nov. 1831, wodurch die Bedingungen der
Trennung zwiſchen Holland und Belgien feſtgeſtellt ſind, erhobenen
Vorſtellungen reiflich erwogen. Man hat anerkannt, daß wirklich
ein Theil dieſer Vorſtellungen der Art iſt, daß ſie Grund zu Verane
derungen in den Beſtimmungen des genannten Vertrages geben, und
dieſe Beſtimmungen ſind in allen den Punkten modificirt worden, hin
ſichtlich deren eine ſolche Verfahrungsweiſe durch Grunde der Billigkeit
gerechtfertigt ſchien. Die Unterzeichneten bieten heute Sr. Maj. dem Kö
nig der Belgier das Reſultat ihrer Wirkſamkeit zur Annahme dar
indem ſie die Ehre haben dem Hrn. Vandewevyver, Bevollmachtig-

ten genannter Sr. Maj., die beifolgenden Vertragsentwurfe zu
uüberreichen, nemlich: einen Vertrag zwiſchen Sr. Maj. dem König
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der Belgier und Sr. Maj. dem König der Niederlande, und einen
Vertrag zwiſchen den funf Mächten und Sr. Maj. dem Konig der
Belgier mit einem Anhange; indem ſie ihn erſuchen, dieſe Stücke
nebſt der gegenwärtigen Note zur Kenntniß ſeiner Regierung zu brin
gen. Die Unterzeichneten ſchmeicheln ſich mit der Hoffnung, daß
das Bruſſeler Kabinet die Beweggründe der Billigkeit und die ver
ſöhnenden Abſichten die dieſe ihre Vorſchläge eingeflößt haben an
erkennen werde, und daß deſſen Bevollmächtigter unverweilt werde
autoriſirt werden die erwähnten Verträge zu unterzeichnen, ſobald
Holland ſeinerſeits darin gewilligt haben wird. Der Hr. Bevollmächtigte
Sr. Maj. des Königs der Belgier wird hier eine Abſchrift der Note
beigefügt finden welche die Unterzeichneten unter dem nemlichen
Datum an den Bevollmächtigten Sr. Maj. des Königs von Holland
ſenden und worin ſie die Folgen einer Weigerung Seitens des Haa-
ger Kabinets andeuten, für den Fall der Annahme ihrer Vorſchläge
durch Belgien. Wenn dagegen das Brüſſeler Kabinet die genannten
Vorſchläge verwerfen ſollte, während Holland ſie annähme, ſo wür-
de den bei der Konferenz vertretenen Mächten nur übrig bleiben, die
Mittel zu beſtimmen, um den Rechten, welche Holland alsdann auf
ihre Unterſtützung erlangt haben wird Folge zu geben. Nachdem
die Unterzeichneten der von ihren Höfen ihnen geſtellten Aufgabe ge
nügt, haben ſie die Ehre, Sr. Exc. dem Hrn. Vandeweyer den
Ausdruck ihrer Hochachtung zu erneuern.

Anhang E. zum Protokoll vom 6. Dec. 1838.
Vertrag zwiſchen den fünf Mächten und Sr. Maj. dem Könige

der Niederlande.
Jm Namen der allerheiligſten und untheilbaren Dreieinig-

keit. Nachdem Se. Maj. der Kaiſer von Oeſterreich Se. Maj.
der König der Franzoſen Jhre Maj. die Königin von Großbritan
nien, Se. Maj. der König von Preußen und Se. Maj. der Kaiſer
aller Reußen, Jhren unterm 15, Nov. 1831 mit dem Könige der
Belgier und Sr. Maj. dem Könige der Niederlande abgeſchloſſenen
Vertrag in Erwägung genommen, und da dieſelben geneigt ſind, eine
definitive Entſcheidung, auf die Grundlage der durch die Bevollmäch
tigten Oeſterreichs, Frankreichs Großbritanniens, Preußens und
Rußlands am 1. Oct. 1831 feſtgeſetzten 24 Artikel, zu erlaſſen, ha
ben dieſelben zu ihrem Bevollmächtigten ernannt rc. 2c., welche nach
Auswechſelung 2c., Nachſtehendes feſtgeſetzt und unterzeichnet haben

Art. 1. Se. Maj. der König der Niederlande verpflichtet ſich,
die dem gegenwärtigen Act beigefügten und nach gemeinſchaftlicher
Berathung unter dem Schutz der Höfe Oeſterreichs Frankreichs,
Großbritanniens Preußens und Rußlands feſtgeſetzten Artikel, in
einen Vertrag mit Sr. Maj. dem Könige der Belgier abzuändern.
Art. 2. Se. Maj. der Kaiſer von Oeſterreich, Se. Maj. der König
der Franzoſen Jhre Maj. die Königin von Großbritannien, Se.
Maj. der König von Preußen und Se. Maj. der Kaiſer aller Reußen
erklären daß die im Vorſtehenden bezogenen Artikel die nemliche
Kraft und denſelben Werth haben, als wenn ſie ihrem ganzen Jn-
halte nach in die gegenwaärtige Akte aufgenommen waren und daß
ſie mithin unter JJ. MM. Garantie geſtellt ſind. Art. 3. Die
Vereinigung, welche, in Gemäßheit des Wiener Traktats vom 31.
Mai 1815 zwiſchen Holland und Belgien beſtanden hat, wird durch
Se. Maj. den König der Niederlande für aufgeloöſt erklärt.
Art, 4. Gegenwärtiger Vertrag ſoll zu London ratificirt und ſollen
die Ratificationen innerhalb der Zeit von 6 Wochen, oder früher,
wenn ſolches moöglich, daſelbſt ausgewechſelt werden. Die Auswech

ſelung dieſer Ratificationen ſoll zu derſelben Zeit, als jene der Rati-
ficationen des Traktats zwiſchen Holland und Belgien, Statt finden.

Anhang F. zum Protokoll vom 6. Dec. 1838.
Vertrag zwiſchen Sr. Maj. dem Konige der Niederlande und

Sr. Maj. dem Könige der Belgier.
Jm Namen der allerheiligſten und untheilbaren Dreifaltigkeit.

Se. Maj. der König der Niederlande und Se. Maj. der König der
Belgier, nach geſchehener Erwägung Jhrer, mit JJ. MM. dem
Kaiſer von Oeſterreich, dem Könige der Franzoſen, der Königin von

Großbritannien dem Könige von Preußen und dem Kaiſer aller
Reußen, namlich durch Se. Maj. den König der Belgier unterm
15. Nov. 1831 und durch Se. Maj. den König der Niederlande un
term heutigen Tage abgeſchloſſenen Verträge haben zu Jhren Be
vollmächtigten ernannt 2c. 2c., welche, nach erfolgter Auswechfe-
lung c. 2c. Nachſtehendes feſtgeſetzt und unterzeichnet haben.

Art. 1 24. (Anhang sub B.) Art. 25. In Gemäß-
heit der Beſtimmungen des gegenwärtigen Vertrages ſoll Friede
und Freundſchaft zwiſchen Sr. Maj. dem Könige der Niederlande
einerſeits, und Sr. Maj. dem Könige der Belgier andererſeits,
Ihren reſp. Erben und Nachfolgern, Stacten und Unterthanen
beſtehen. Art. 26. Gegenwärtiger Vertrag ſoll ratificirt und
ſollen die Ratificationen zu London innerhalb der Zeit von 6
Wochen, oder, wo moglich, fruher ausgewechſelt werden. Dieſe
Auswechſelung ſoll zu gleicher Zeit mit jener der Ratificationen
des unterm heutigen Tage zwiſchen Sr. Maj. dem Könige der
Niederlande und JJ. MM. dem Kaiſer von Oeſterreich, dem
Könige der Franzoſen, die Königin von Großbritannien dem
Könige von Preußen und dem Kaiſer aller Reußen geſchloſſenen
Vertrages erfolgen.

Anhang G. zum Protocoll vom 6. Dez. 1838.
Vertrag zwiſchen den fünf Mächten und Sr. Maj. dem

Könige der Belgier.
Jm Namen der heiligen und untheilbaren Dreieinigkeit.
Se. Maj. der Kaiſer von Oeſterreich, Se. Maj. der Kö-

nig der Franzoſen, Jhre Maj. der Königin von Großbritannien,
Se. Maj. der König von Preußen und Se. Maj. der Kaiſer
aller Reußen haben, gleichwie Se. Maj. der König der Be
gier, Jhren zu London unterm 15. November 1831, geſchloß
ſenen Vertrag, wie auch die unterm heutigen Tage zwiſchen
JJ. MM. dem Kaiſer von Oeſterreich, dem Könige der Fran
zoſen der Königin von Großbritannien, dem Könige von Preu
ßen und dem Kaiſer aller Reußen, einerſeits, und Sr. Maß
dem Könige der Niederlande andererſeits, und zwiſchen Sr.
Maj. dem König der Belgier und gedachter Sr. Maj. dem
Könige der Niederlande geſchloſſenen Verträge in Erwägung ge-
zogen und zu Jhren Bevollmächtigten ernannt c. 2c., welche,
nach erfolgter Auswechſelung 2c. 2c. feſtgeſetzt und unterzeichnet
haben, wie folgt:

Art. I. Se. Maj. der Kaiſer von Oeſterreich, Se. Maj.
der König der Franzoſen, Jhre Maj. die Königin von Groß
britannien, Se. Maj. der König von Preußen und Se. Maj.
der Kaiſer aller Reußen erklären, daß die hier beigefügten Artt
kel, welche den Jnhalt des unterm heutigen Tage zwiſchen Sr.
Maj. dem Könige der Belgier und Sr. Maj. dem Könige der
Niederlande abgeſchloſſenen Vertrages bilden die nämliche Kraft
und denſelben Werth haben als wenn ſie ihrem ganzen Jnhalte
nach in die gegenwärtige Akte aufgenommen wären, und daß fie
mithin unter JJ. MM. Garantie geſtellt ſind. Art. 32.
Der Vertrag vom 15. November 1831 zwiſchen JJ. MM.
dem Kaiſer von Oeſterreich, dem Könige der Franzoſen der Kb-
nigin von Großbritannien, dem Könige von Preußen und dem
Kaiſer aller Reußen, und Sr. Maj. dem Könige der Belgier,
wird als für dieſe Kontrahirenden nicht verbindlich erklärt.
Art. 3. Gegenwärtiger Vertrag ſoll zu London ratificirt und ſoi-
len daſelbſt die Ratificationen in der Friſt von ſechs Wochen oder
früher, wenn ſolches zuläſſig, ausgewechſelt werden. Dieſe Aus
wechſelung ſoll gleichzeitig mit jener der Ratificationen des Trab
tats zwiſchen Belgien und Holland Statt haben.
Protokoll Nr. I.) der auf dem Foreign-Office am

23. Januar 1839 gehaltenen Konferenz.
Zugegen waren die Bevollmächtigten Oeſterreichs, Fransß-

reichs, Großbritanniens, Preußens und Rußlands.
Nach erfolgter Vereinigung der Bevollmächtigten der füuf

Höfe hat der Bevollmächtigte Frankreichs dex Konferenz zu er
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kennen gegeben, daß er von ſeiner Regierung die Vollmacht er
halten, dem Jnhalt des Protokolls vom 6. December 1838,
welches von ihm ad referendum genommen worden war, bei
zutreten, und die beiden Noten zu unterzeichnen, deren Entwürfe
dem ebengedachten Protokolle beigefügt waren (suh C. und D.).
(gez.) Senfft, Sebaſtiani, Palmerſton, Bülow, Poz-

zo di Borgo.
Protokoll der auf dem Foreign-Office am 23. Jan.

1839 gehaltenen Konferenz.
Zugegen waren die Bevollmächtigten Oeſterreichs, Frank

reichs, Großbritanniens, Preußens und Rußlands.
Die Bevollmächtigten der fünf Höfe haben Kenntniß ge-

nommen von der durch den belgiſchen Bevollmächtigten unterm
14. d. M. der Conferenz mitgetheilten Note (A.), gleichwie von
den beſondern durch den gedachten Bevollmächtigten gleichzeitig
überreichten Denkſchriften (B., C. und D.) Da die gedachte
Note den Antrag enthält, eine Summe zum Betrage von 60
Millionen Frs. als Aequivalent für das Grundgebiet zu zahlen,
welches Belgien in Gemäßheit des Vertrages vom 15. Nov.
1831, dem Könige der Niederlande zurückzuſtellen hat, ſo haben
die Bevollmächtigten Preußens und Oeſterreichs, zufolge der Jn
ſtruktionen ihrer Höfe, erklärt, daß der Beſchluß des deutſchen
Bundes nicht geſtattet, dieſen Antrag in Erwägung zu ziehen.
Die Bevollmächtigten Frankreichs, Großbritanniens und Ruß-
lands fanden dieſe Erklärung hinreichend begründet, um dem
Vorſchlage der belgiſchen Regierung keine Folge zu geben.
Die drei beſondern Denkſchriften enthalten eine Reihe Reclama-
tionen über beſondere Verhältniſſe; indeſſen iſt man der Mei-
nung geweſen daß in dem Zuſtande, in welchem die Unterhand-
lungen ſich gegenwärtig befinden, es zwecklos ſein würde, aufs
Neue die Discuſſionen über jene Gegenſtände wieder aufzuneh-
men. Man iſt daher übereingekommen, dem belgiſchen Bevoll
mächtigten die Antwort zugehen zu laſſen, deren Ausfertigung
(E.) dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt iſt.
(unterz.) Senfft, H. Sebaſtiani, Palmerſton, Bülow,

Pozzo di Borgo.
Beilage E. zum Protokoll Nr. 2. vom 23. Ja-

nuar 1839.
Die Bevollmächtiaten der fünf Höfe an Se. Exc. den Be

vollmächtigten Sr. Maj. des Königs der Belgier. Antwort
ſchreiben vom 28. Januar 1839.)

Die unterzeichneten Bevollmächtigten Oeſterreichs, Frank
reichs, Großbritanniens, Preußens und Rußlands haben von
der Note Kenntniß genommen, welche der Bevollmachtigte Sr.
Maj. der Königs der Belgier ihnen die Ehre erzeigte, am 14. d.
M. in der Konferenz zu uüberreichen, gleichwie von drei jener Note
beigefugten beſonderen Denkſchriften.

Durch die Note vom 14. Jan. wird vorgeſchlagen Sr. Maj.
dem Könige der Niederlande eine Geldſumme zu zahlen, als den
Betrag des Werthes des von Seiten Belgiens, zufolge Vertrages
vom 15. Nov. 1831 jenem Souverain, ſei es, um von ihm als
Großherzog von Luxemburg in Beſitz genommen, oder, um mit
dem Königreich der Niederlande vereinigt zu werden zuruckzuge-
benden Grundgebietes.

Die Unterzeichneten erlauben ſich hierauf zu bemerken daß
der dieſerhalb der Konferenz mitgetheilte Beſchluß des deutſchen
Bundes deſſen Rechte von den Mächten anerkannt worden, nicht
geſtattet, jenen Vorſchlag in Erwaägung zu ziehen.

Hinſichtlich der drei, der Note des Bevollmaächtigten Sr. Maj.
des Königs der Belgier beigefugt geweſenen Denkſchriften muſſen
die Unterzeichneten ſich auf den Jnhalt der Vorſchlage zu einer
ſchließlichen Regulirung beziehen, welche ſie unterm heutigen Tage
dem Bevollmaächtigten Sr. Maj. des Königs der Belgier zugefer
tigt haben. Die Unterzeichneten erſuchen den Herren belgiſchen

Bevollmaächtigten, gegenwärtige Note, in Erwiederung der felni
gen vom 14. d. M., zur Kenntniß ſeiner Regierung bringen zu
wollen.

Sie benutzen dieſe Gelegenheit, Sr. Excellenz die Verſiche-
rung ihrer beſondern Hochachtung zu erneuen. (gez.) Senfft,
H. Sebaſtiani, Palmerſton, Bülow, Pozzo di Borgo.

Deutſchland.
Vom Niederrhein, d. 28. Jan. Die zunehmenden

belgiſchen Ruſtungen ſcheinen auch hier die Verſtärkung von Li
nien Bataillonen der 14ten und 15ten Jnfanterie-Brigade,
durch Einziehung der Beurlaubten, veranlaßt zu haben.

Wien, d. 28. Januar. Aus einer ſonſt bewährten Quelle
ſchopft man ſo eben die Nachricht, daß nicht nur der Groß
fuürſt-Thronfolger von Rußland, ſondern auch deſſen
erlauchter Vater, der Kaiſer Nikolaus, und der Herzog
von Leuchtenberg im nächſten Monate hierher kommen
und dann vereint die Reiſe nach Petersburg fortſetzen werden.

Die Allgemeine Zeitung berichtet in einem Schreiben aus
Böhmen über die Flucht des Generals Skrzynecki (vgl.
Nr. 26 d. C.), der, wie verſichert werde, gegen Verpfandung
ſeines Ehrenwortes Prag nicht verlaſſen zu wollen, ſeit mehre-
ren Jahren dort gelebt, und ſagt dann „Wie man aus guter
Quelle hört ſind von Wien aus alsbald nach eingegangener An
zeige ernſte Schritte eingeleitet worden um die belgiſche Regie
rung zu veranlaſſen dem fluchtigen General nicht nur jede An
ſtellung, ſondern auch den Eintritt und Aufenthalt in Belgien zu
verſagen, indem ſein Erſcheinen den exaltirten Köpfen nur neue
Nahrung bieten bei dem eben beginnenden Vollzuge der Rau-
mung der zum deutſchen Bunde gehörigen Gebietstheile von
Limburg und Luxemburg aber das Signal zu ernſtlichen Sto
rungen des Friedens ſein konnte. Man verſichert, daß an den
k. k. Geſchäftsträger in Bruſſel die gemeſſenſten Jnſtruktionen
in dieſer Beziehung geſendet worden ſind. Mit dieſer Foderung
Oeſterreichs ſind gewiß auch Preußen, England und ſelbſt Frank
reich einverſtanden.“

Nie derland e.
Aus dem Haag, d. 27. Jan. Die holländiſche Armee

hat in ihrem Stabe große Veränderungen erlitten. Jn der Jn-
fanterie ſind von allen Generalen, welche 1831 kommandirren,
nur noch 2 aktiv, nämlich van Geen und der Herzog von
Weimar. Sie zerfällt in die erſte Diviſion unter General
van Geen, deren lIſte Brigade der älteſte Sohn des Prinzen
von Oranien mit dem Gen. Bagelaar, die 2te Gen.
Klerck befehligt. Von der 2ten Diviſion unter dem Herzog
von Weimar, befehligt die erſte Brigade Gen. Duynen, die
2te Gen. von Quadt. Von der ten unter Gen. Favauge ſteht
die 1ſte Brigade unter Gen. de Hart, die 2te unter Gen, von
Limburg Styrum. Die Reſerve-Diviſion kommandirt
General Knotzer. Sie beſtand 18382 nur aus Schutterie da
dieſe entlaſſen wurde, ſo epxiſtirt dieſe Diviſion bis jetzt nur auf
dem Papiere. Die Truppen des Herzogs von Weimar haben
jetzt den Titel eines Obſervations-Korps angenommen. Die hol-
ländiſche Kavallerie beſteht aus 2 Brigaden. Die erſte begreift
die ſchwere und Lin.-Kavall. in ſich und ſteht unter Gen. Poſ-
ſon, einem Belgier und tuchtigem Offizier. Sie zählt 12
Schwadronen Kuraſſiere und 6 Schw. Lanziers. Die 2te Brig.
unter dem Gen. Boreel, der nicht ſehr geruhmt wird, zählt
8 Schwadr. Dragoner und 4 Schw. Huſaren. Die Brigade
Boreel hat die Vorpoſten, die andere dient als Reſerve. Jn
Nordbrabant längs der Maas ſteht Jnfanterie auf den Vorpo-
ſten Jn England ſollen, wie man ſagt, 8 Kriegsſchiffe aus
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gerüſtet werden um im Falle des Widerſtandes die belgiſchen
Häfen zu blockiren.

Amſterdam, d. 31. Jan. Nach dem Handelsblad war
das Gerücht verbreitet, König Wilhelm habe bereits ſeine
Geneigtheit zur Unterzeichnung des Definitivtraktats an den Tag

elegt.Den Avondbode wird aus dem Haag geſchrieben: Aus

auter Quelle vernehme ich, daß das Gerücht, Se. Maj, habe
ſich geſtern mit dem jüngſten Beſchluß der Konferenz vereinigt,
falſch ſei.

Ooſterwyk, d. 26. Jan. Man ſcheint hier zu vermu
then, daß die Belgier etwas Ernſtliches im Schilde führen ſoll
ten ſie indeß angreifen, ſo dürfen ſie darauf rechnen, unſerer
Seits gehörig empfangen zu werden. Dieſen Morgen, unge-
fähr 11 Uhr, wurde hier Allarm geblaſen und in einem Nu wa-
ren die Küraſſiere aus den umliegenden Dorfern verſammelt
auch die Batterie Nr. 1 zu Eindſchot war beſpannt. Unſere
Truppen ſind von dem beſten Geiſte beſeelt. Jn unſerer Umge
gend fehlt es jedoch an Jnfanterie. Auch zu Eindhoven ſtand
in der vorigen Nacht alles unter Gewehr und ſchlachtfertig.

Dem Handelsblatte wird aus Brüſſel geſchrieben Um
zu verhuten, daß irgend ein belgiſches Korps es unternaähme,
ſich mit den Umwaälzungsluſtigen in den franzöſiſchen Grenzpro-
vinzen zu vereinigen, und ſo die franzöſiſche Regierung in Un
gelegenheit zu bringen habe man in Paris beſchloſſen, 80,000
M. an die belgiſche Grenze rücken zu laſſen und dieſes werde in
größter Eile ausgeführt.

Belgien.Bruüſſel, d. 80. Jan. Wenn wir gut unterrichtet ſind, ſo wurde
die belg. Regierung das Protokoll als einen Vorſchlag annehmen,
der beſtimmt iſt, weſentliche Modifikationen zu erleiden. Sie ſoll
ſchon beider Konferenz die Unmöglichkeit haben durchſchimmern laſ-
ſen, einen großen Theil des belgiſchen Gebiets abzutreten. Jn-
deß wird das belgiſche Kabinet, um ſich auf eine kategoriſche
Weiſe auszuſprechen warten, bis es das Protokoll den Kam-
mern mitgetheilt und von ihnen die Kraft eines Nationalimpul-
ſes erhalten hat.

Jm „Fanal“ lieſt man: „Der Jndependant widerſpricht
der Nachricht von der Ankunft des polniſchen Generals Skrzy-
necki; wir könnten ihm eine Wette dagegen vorſchlagen, al
lein dies hieße, ſicher gewonnen. Der Sieger von Oſtro
lenka iſt zu Bruſſel.“

Der Gemeinderath von Namur hat folgende Adreſſe an
die Repräſentanten Kammer gegen die Zerſtuckelung des belgi-
ſchen Gebietes einſtimmig angenommen Der Gemeinderath
der Stadt Namur hat, wie die ganze Bevoölkerung mit lebhaf-
ter Bewegung das Belgien durch die letzten Nachrichten der
Londoner Konferenz prophezeite Loos vernommen. Der Augen-
blick iſt gekommen, die edlen und heroiſchen Worte unſers Kö
nigs: „Beharrlichkeit und Muth!“ zur Deviſe zu nehmen. Es
bleibt uns ubrig, ſie durch Thatſachen durch den Sieg zu ver
wirklichen. Ganz Europa hat die Blicke auf uns gerichtet. Sie
werden deſſen Bewunderung verdienen wenn Sie einen des
Königs, der Nation, die Sie zu vertreten wiſſen, würdigen
Entſchluß faſſen. Durchaus keine Zerſtuckelung des Grundge-
biets! Kein Aufgeben unſrer Brüder! wird Jhre einzige und un-
erſchutterliche Antwort ſein. Die ganze Stadt Namur ſchenkt
im Voraus Jhrer gerechten und energiſchen Entſcheidung Bei-
fall. Sie werden das Vaterland retten! Namur, 28, Jan.
1839.

Frankreich.Paris, d. 30. Jan. Man will hier wiſſen, daß in der
letzten Zeit, namentlich in den zwei bis drei letzten Wochen die
Möglichkeit einer Entſagung Ludwig Philipp's in Kreiſen
und von Mannern zur Sprache gebracht worden iſt, welche zu

ernſt ſind, als daß ſie Dinge von dieſer Wichtigkeit zum bkoßen
Spiel eitler Laune oder eines verjaährten Parteihaſſes machen
könnten. Es giebt Leute, welche beſtimmt daran glauben, web
che ſie fur einen bereits feſtſtehenden Entſchluß des Königs, fie
eine politiſche Nothwendigkeit halten, an welcher das Daſein
und die Zukunft der Juliusmonarchie und die Dynaſtie Orleans
hange; Leute, welche in der Entſagung Ludwig Philipp's zu
Gunſten des Herzogs von Orleans in einem gunſtigen und
gutgewaählten Momente das ſicherſte, das einzige Mittel ſehen,
dem Letztern die Nachfolge zu garantiren und die Wirkungen der
Erſchütterungen zu mildern, welche, wie man fuürchtet, der
Tod Ludwig Philipp's in Frankreich und in Europa uberhaupe
hervorbringen durfte.

Großbritannien und Frland.
London, d. 26. Januar. Am Montag hat das große

Diner der Verſammlung gegen die Korngeſetze zu Man
ch eſter Statt gefunden. Mehrere Notabilitäten waren ausge-
blieben, untern andern die Lords Dur ham und Brougham,
die beide jedoch ſchriftlich anzeigten, ſie wurden im Parlament
wie immer die Kornfreiheit vertheidigen. Der Zweck des Ver
eins iſt, jede politiſche Diskuſſion auszuſchließen, und nur durch
legale und konſtitutionelle Mittel die Aufhebung der Korngefetze
zu erlangen. Bei dem Diner fanden ſich auch Deputationen
von Birmingham Liverpool, Leeds c. 2c. ein. Unter den vielen
dabei gehaltenen Reden zeichnete ſich beſonders die des Herrn
Greg aus, der mit Recht bemerkte, die Theuerung des Brodes
ſei nicht die ſchlimmſte Folge der Korngeſetze. „Sie haben
ſagte er, „noch ſchlimmern Einfluß auf unſere Jnduſtrie. Wo
wir nicht kaufen, können wir auch nicht verkaufen. Wenn wir
nicht von andern Ländern die Produkte nehmen die ſie uns ab
laſſen können ſo nehmen ſie auch unſere nicht. Nehmen wir
nicht ihr Holz und ihr Korn, ſo nehmen ſie auch nicht unſere
Manufakturwaaren und ſind dadurch genothigt, ſie ſelbſt zu
fabriziren.“

Nach einer in der Augsburger Allgemeinen Zeitung enthab-
tenen Mittheilung ſoll der ruſſiſche Botſchafter am londoner
Hofe dem Kabinet von St. James eine Note überreicht haben,
in welcher die beſtimmteſte und unumwundenſte Erklärung ent
halten wäre daß Rußland weit entfernt ſei, den engliſchen Be-
ſitzungen jenſeits des Jndus Gefahr oder auch nur Verlegenhei-
ten bereiten zu wollen und Alles von ſich ablehne was in die
ſem Sinne gegen Rußland und ſeine Abſichten geſagt, geſchrie-
ben oder inſinuirt worden ſei.

Vermiſchtes
Wie Friederich der Große, ſo ſoll auch Ludwig

Philipp, König der Franzoſen, den man Staatskunſt und
Regenten Klugheit nicht abſprechen kann ſelbſtthätig, ſelbſt
ſtändig und arbeitſam ſein. Der in ſeinem Kabinete einge-
führte Geſchäftsgang iſt von ihm ſelbſt angeordnet und muß
pünktlich befolgt werden. Herr Laſſagne, SekretariatsChef,
erhält jeden Morgen die Tags vorher an den König eingelaufe-
nen Briefe, Vorſtellungen und Bittſchriften, die geöffnet und
vom König größten Theils geleſen, ſofort nach ihrem Betreff,
rubricirt und numerirt, in ein Journal indicateur eingetragen
werden das alsdann dem König vorgelegt wird, der ſeine Ent
ſcheidung in die „Décisions du Roi“ überſchriebene Kolonne
entweder eigenhändig beifuügt, öfters auch dem Herrn Laſ-
ſange in die Feder diktirt. Hienach werden mit Ausnahme
diplomatiſcher und militairiſcher Angelegenheiten die königli
chen Beſcheide und Verfügungen ſchnell ausgefertigt!

Ueber die auch von uns (Nr. 285 v. J.) bereits erwähn-
ten Vorkehrungen zur Ausbeſſerung des Stephansthurmes ig
Wien enthält die Wiener Zeitung eine ausführlichere Nachricht,

die wir ihrem weſentlichen Jnhalte nach mittheilen: Als der
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Bau des St. Stephansthurmes zwei Drittheile ſeiner Höhe er
reicht hatte, erfolgte eine mehrjährige Unterbrechung, bis Anton
Pilgram aus Brunn durch den Aufſatz der ungefähr 150 Fuß
hohen Piramide denſelben im Jahre 1433 voellendete. Dieſe Pi-
ramide iſt zwar ſehr kuhn hinangefuhrt, doch keineswegs aus
hinreichend feſtem Steine gebaut. Dieſer Umſtand fuhrte daher
zu wiederholten Malen Ausbeſſerungen herbei. Da überdies eben
dieſer, gleichſam zu den Wolken anſtrebende Theil des Thurmes
im Laufe der Zeiten bedeutende Beſchädigungen durch Blitz,
Feuersbrunſt, Erdbeben und Belagerungen erlitt, ſo erfolgten
mehrere Reparaturen die jedoch nicht hinlanglich zureichend ge
weſen ſind, um nicht allmälig die Nothwendigkeit einer allſeiti
gen, in vollſtändiger Weiſe vorzunehmenden Ausbeſſerung her
beizufuühren. Seit Oktober 1838 ward dieſer Reparaturbau mit
der Einfriedigung eines Platzes am Fuße des Thurmes begonnen.
Es wurde eine raumhaltige Werkhutte hergeſtellt und mit dem
Aufbau eines Geruſtes angefangen, welches gleich breiten Rin-
gen die Piramide ſtaffelfoörmig umfängt und die Hälfte derſelben
bereits mit neun ſolchen Geruſtetagen eingeſchloſſen hält. Dieſe
Geruſtſtufen haben die Höhe von 8 bis 9 Fuß. Jm Jnnern des
Thurmes iſt fur jede derſelben ein Bundel von ſtarken Holzſaäulen
aufgeſtellt, um die 16 Ausſchußbalken zu tragen, welche ſtrahlen-
förmig vom Centrum auslaufen und an der Außenſeite des Thur
mes von einer gleichen Anzahl Säulen unterſtuützt, unter ſich aber
durch Balken ſo verbunden ſind, daß ſie bis zum ſiebenten Geruſte ei
nen ſechzehneckigen ſodann einen achteckigen Ring bilden, auf
denen die Pfoſtenböden und das Geländer aufliegen. Bis dahin
hatte auch das Geruſt der fruühern Ausbeſſerung gereicht. Aber
von dieſer Stelle an wird die Arbeit deshalb kunſt und gefahr-
voller, weil weiter keine Ausſchußöffnung im Jnnern beſteht und
der Thurm keinen Anhaltepunkt weiter darbietet. Es muſſen
deshalb die ubrigen Geruſte auf die unterſtehenden geſtuützt, und
es muß ihnen ihre Feſtigkeit in ſich ſelbſt durch zweckmäßige Kon
ſtruktion gegeben werden. Eben iſt man beſchaftigt, die Etage
Nr. 12 und 13 aufzuſtellen, welche ein Viereck zum Grundriß
und eine einfache Zuſammenſetzung erhalten. Damit wird jener
Punkt erreicht, an welchem die mit 3 Schuh 1 Zoll gemeſſene
Abweichung der Thurmſpitze gegen Nordoſt (weit wahrſcheinlicher
durch einen fehlerhaften Bau als durch ein Erdbeben geſchehen)
ihren Anfang nimmt. Das Ganze iſt mit eiſernen Schließen,
Schrauben und Spangen ſo wohl verwahrt, daß man den Thurm
auf dieſen Gerüſttreppen bequem und ſicher umkreiſen und ſich
dem Genuſſe ruhig hingeben kann, welchen der Anblick der Haupt
ſtadt aus ihrem Mittelpunkte und die Fernſicht ihrer herrlichen
Umgebungen verſchaffen. Man hat jede Abtheilung dieſes Ge-
ruüſtwerkes mit einer Nummer bezeichnet und ſchatzt die Koſten
deſſelben auf 15,000 Fl. C. M. Der Ausbeſſerungsbau wird
mit Fruhlingsanfang begonnen werden, und zur Forderung und
Beſchleunigung deſſelben iſt eine eigne Baukommiſſion ernannt.

Jn Neapel kam vor ein Paar Wochen ein Lazzarone
auf eine ganz eigne Art um's Leben. Er wettete mit einem Eng-
Känder, daß er drei ihm hintereinander zugeworfene Feigen mit
dem Munde auffangen und hinunterſchlingen werde. Zwei brachte
er glücklich hinab, aber die dritte kam ihm in die Luftröhre und
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er erſtickte. Zu verwundern iſt es, daß ihm dies Kunſtſtuck dies

mal mißlang, nachdem er letzten Sommer eine ähnliche Wette
mit drei Orangen gewonnen hatte.

Fonds- und Geld-Cours.
v Pr. Cour.Berlin, w Dr, Tour.d. 4. Februar e Br. G. e Sr. G.

St. -Schuldſch. 4 (105 1023 Pomm. Pfandbr. 35 1015 1013
Pr. Engl. Obl. 830 4 1024 1014 Kur u. Nm. do. 34 1025 11013
Pr. Sch. d. Seeh. 705 693 Schlefiſche do. 4 1033
Km. Obl. m. l. C. 4 11023 1012 frückſt. C. d. Kn. 4 93
Nm. Jnt. Sch. do. 4 11013 do. do. d. Km. 98
do. Schuldverſchr. 3 992 Zinsſch. d. Nm. 533Berl. Stadt Obl. 4 10833 1027 do. do. d. Nm. 93
Königsb. do. E5SEGold al marco. 2153 2143
Elbing. do. 44 Neue Duk. 18Danz. do. in Th. 48 Fpriedrichsd'or 1834 13
Weſtpr. Pfandbr. 33 100z 1005 And. Goldmün-
Gr. Hz. Poſ. do. 4 11043 zen à s Thlr. 1243 12
Oſtp. Pfandbr. do. 33 1013 100z Diskonto 38 4

Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß, Gelde.

Halle, den 5. Februar.
Weizen 2 thl. 22 ſgr. 6 pf. bie 2 thl. 27 gr. 6 pf.
Roggen 2 7 6 2 9510 2Gerſte e 1585 e 18 e 9Hafer e 9 1 e 5 eNordhauſen, d. 2. Februar.
Weizen 2 thl. 14 ſgr. pf. bis 2 thl. 21 ſgr- pf.

Roggen 1 27 2Gerſte i 9 1 e 15Hafer 2 2353 2 2 28Rüböl, der Centner 123-13 thlr.
Leinöl, 12 thlr.

Fremden Liſte.
Angekommene Fremde vom S. bis 6. Februar.

Jm Kronprinzen: Hr. OAmtm., Bönicke a. Harbke. Hr.
OAmtm. Medler a. Morsleben. Hr. Regiſtrator Ruffian
a. Magdeburg. Hr. Kaufm. Siegel a. Leipzig. Hr.
Kaufm. Franzing a. Voerde. Hr. Kaufm. Strunk a.
Hamburg.

Stadt Zürch: Hr. Kaufm. Berker a. Paris. Die Hrru.
Kaufl. Hartung u. Robrahn a. Magdeburg. He. Amtm.
Schmidt a. Schraplau. Hr. Kaufm. Buſch a. Eilenburg.

Hr. Kaufm. Heinrich a. Berlin. Hr. Kaufm. Schöp
pe a. Kaſſel.

Goldnen Ring: Hr. OAmtm. Jacobs a. Memleben. Hr.
Kaufm. Seimer a. Hannover. Mad. Meyer a. Berlin.
Fran Pred. Munnich a. Bornſtedt.

Goldnen Löwen: Die Hrrn. Kaufl. Friedrichs u. Lehmann a.
Hamburg. Hr. Kaufm. Kneiſel a. Frankfurt.

Schwarzen Bäaär: Hr. Seiſenfabr. Fleiſcher a. Zeitz. Hr.
Zimberg a. Magdeburg. Dem. Klein a.

eipzig,

erregen
Bekanntmachungen. eher1) An Hrn. M. Salowsky in Mag Hrn. Kratz in Darmſtadt.

2) An A. M. D. in Leipzig Hrn. Mallemeiſter in Muuhlhauſen.
8) An

Ruchverzeichnete Briefe ſind an die deſtge 3) An Friedr. Lehnhardt in Nord 9) An den Artilleriſten Elſe in Merſe
ntrten Empfanger nicht zu beſtellen geweſen hauſen.
end deshalb zurück geſandt worden. Die Ab Leipzig.

Auslöſung hierdurch aufgefordert.

4) An Hrn. Hagemann in burg. 10) An den Prinzen Heinr. Aug.
5) An den Kleidermacher Hrn. Wilhelm K. H. in Berlin.

ſender werden zur ſchleunigen Abholung und Baumann in Eisleben.
11) An

6) An Hrn. Hrn. Cand. Simon in Schleuſingen.
Canch. Böhme in Mennewitz. D An 12) An den Schneidermſtr. Kämpfe hier,



18) An den Häusler Richter in Loſſe.
14) An den Grenz Aufſeher Glogau in
Skalmierzice. 15) An den Jnſtrumenten-
macher Hrn. Schmidt in Braunſchweig,
nebſt 1 Kiſte. 16) An Frau Amtsverwalter
Nitzſche in Sattheim. 17) An Hrn.
Dreifuß in Wiehe. 18) An Hn. Nethe
in Magdeburg. 19) An Hrn. Poſtmei-
ſter Grohmann in Merſeburg. 20)
An den Seil riſtr. Faulroth in Worbis.

Halle, den 5. Februar 1839.
Königl. Ober Poſt Amt.

Göſchel.

Federnverkauf.
Ich mache hiermit ergebenſt bekannt, daß

ich ſo eben mit einem Transport ganz feiner
geriſſener Bettfedern und extrafeinen Daunen
angekommen bin einen ſehr großen Vorrath
liegen habe und deßwegen zu billigen Preiſen
verkaufe.

Mein Lokal iſt im Gaſthofe zum ſchwar-
zen Adler vor dem Steinthore.

Joſeph Pöſchl.
Am 4. d. Mts. des Nachmittags iſt auf

dem Wege von dem Gaſthofe zum ſchwarzen
Adler ab durch die Leipziger Straße auf der
Chauſſee bis Ammendorf ein ſchwarzer
Schleier, rund herum mit einer Kante, ver-
loren gegangen. Der ehrliche Finder wird ge
beten, denſelben gegen eine angemeſſene Be-
lohnung in der Ranniſchen Straße No. 537,
2 Treppen hoch, abzugeben.

Mein Lager von
echten berliner Porzellain,
desgl. Geſundheits und
magdeburger Steingut-
Geſchirr in allen Arten reich
lich aſſortirt und billigſt empfoh-
len von

Th. Gerlach j.

Kohlenſteine verkauft

Pferdeverkauf. 4 Stück noch ſehr
brauchbare Ackerpferde verkauft das Amt
Helm sdorf bei Gerbſtedt.

Engl. Cheſter-, fetten Limbur-
ger, grünen Kräuter, Schweizer-
und Jtal. Parmeſan- Käſe empfiehlt
die Riſelſche Handlung.
Ueberſeeiſche Weine:
F. Malaga pro Anker 20 Thlr. pro

Bout. 173 Sgr.
Ganz alten f. Malaga pro Bout. 14 Thir. S
F. Dry Madeira pro Bout. 15
FF. Dry Madeira do. 153 S
F. Cap Conſtantia do. 2 e 25
Canarienſekt do. 2 o SMonteſiasco do. e s 3
Rothen Muscat von SClermont do, 13 SAlicanthe do. 13 2Rothen Port-Wein do. 14 t
Weiß. ff. Port- Wein do. 2 e

Halle. Die Weinhandlung von
G. Rawald.

GrundſtücksVerkauf.
Eine Schenke, 1 Stunde von Halle,

in einem großen Dorfe gelegen und die einzige
im Orte, mit einem geräumigen gut eingerich
teten Wohnhauſe, großen Tanzſaal, uber
bauter Kegelbahn und einem großen Garten,
ſoll fur 1200 Thlr. mit der Hälfte Anzahlung
ſchleunigſt verkauft werden.

Das Landwirthſchaftliche Commiſſtons
Bureau von Fr. Herrmann, große Ul-
richſtraße No. 57. in Halle an der Saale

Ein mit guten Zeugniſſen verſehener tüch
tiger Hofemeiſter, aber nur ein ſolcher, findet
zu Oſtern einen Dienſt auf dem Rittergute
Brachſtedt.

Kaufgeſuch. Ein ſchon gebrauchtes,
in gutem Zuſtande ſich befindendes Ladenregal
zum Materialgeſchäft wird zu kaufen geſucht.
Nähere Auskunft giebt die Expedition dieſes
Blattes.

Nächſten Freitag und Sonntag großer
Geſellſchaftstag in Holleben.

Gebes, Gaſtwirth.

Handlung und Hausverkauf.
Ein neues maſſives Wohngebäude, wo

rinnen ein bedeutendes Material und Ta-
backs Geſchäft betrieben wird nebſt einem
andern werthvollen Grundſtuck, welches ſehr
annehmbare Zinſen trägt, ſoll mit allen Waa-
renVorräthen und ſämmtlichen Jnventarium
Familien Verhältniſſen halber baldigſt fur den
Preis von 5000 Thlr. verkauft werden. Das
Nähere wird auf muändliche und frankirte
ſchriftliche Anfragen gerne mitgetheilt von

Querfurth, den 4. Februar 1839.
Auguſt Roehl jun.

Taglich 2mal friſche Pfannenkuchen.
Adolph Otho.

Jch bin willens mein zu Dudeleben
gelegenes Haus suh No. 13. nebſt Scheune,
Ställen, Garten und Kabeln, entweder zu
verkaufen oder zu verpachten. Kauf und
Pachtluſtige können bei mir das Nähere er
fahren.

Löbnitz bei Teicha, d. 80. Jan. 1889.
Der Schenkwirth)

Wiebach.
Tägliche Gelegenheit nach Lei pzig,

Berlin und Naumburg im Gaſthofe
zum ſchwarzen Bar.

Kauflooſe 2ter Klaſſe, deren Ziehung den
7. Februar beginnt, ſind ſowohl fur Hieſige
als Auswartige noch zu haben beim Königl.
Lotterie Einnehmer L. Lehmann.

Weinauetion.
Auf nachſtkommenden 25. Februar und

folgende Tage Vormittags von 9 bis 12 und
Nachmittags von 2 bis 5 Uhr, ſollen in der
unterzeichneten Handlung, wegen Aufgabe
des Geſchäfts eine Partie feiner 1834r Rhein
weine und mehrere Sorten weiß und rother
Franzweine, in Ankern halben Ankern und
Flaſchen, öffentlich meiſtbietend gegen ſogleich
baare Bezahlung in Preuß. Cour. aus freier
Hand verkauft werden.

Eisleben, den 7. Februar 1839.
Angelo Lampugnani.

Gaſthof- Verkauf.
Der Unerzeichnete iſt geſonnen, ſeinen

zu Halle an der Saale vor dem Leipziger
Thore belegenen Gaſthof, die goldene Kugel
benannt, aus freier Hand zu verkaufen und
ladet Kaufluſtige hiermit ergebenſt ein.

Auf dem Grundſtücke befinden ſich:
1) ein zweiſtöckiges Wohngebäude mit darag

ſtoßenden Obſtgarten, das Gebäude ent
7 zehn heizbare n und mehrere

ammern, ein vollſtändiges KücheKeller und Bodenraäume, Henlobal,

2) Stallgebäude fur 150 Stück Pferde,
8) zwei Scheunen mit 4 Banſen,
4) ein beſonderes Schmiedegebäude nebß

Wohnung.
Alle Gebäude umſchließen einen geräumigen
gepflaſterten Hofraum, zu dem von jeder
Straßenſeite Haupteingänge führen.

Die Lage des Gaſthofes iſt in jeder Bo
ziehung vortheilhaft er liegt am Kreuzpunks
zweier der frequenteſten Chauſſeen, nämlich
der Leipziger und Merſeburger, und faſt in
der Mitte zwiſchen dem Leipziger Thore und
des ganz in der Nähe daſelbſt beſtimmten
Platzes zur Anlage des Bahnhofes der Mag
deburg Leipziger Eiſenbahn.

Halle, den 7. Februar 1839.
Lehmann.
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